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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §299 Abs2;

Rechtssatz

Ein o7enkundig rechtswidriger Bescheid kann von der Behörde nach § 299 Abs 2 BAO auch dann aufgehoben werden,

wenn die Art, wie der Irrtum zustandegekommen ist, nicht aufgeklärt wurde.
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